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Kanton Schaffhausen

Gesetzliche Grundlagen

V. über die staatüch subventionierten Kleinkinderschulen vom 3. November 1927.
Sch.G. für den Kanton Schaffhausen vom 5. Oktober 1925, angenommen den

2. Mai 1926. L. für den Unterricht an den Elementarschulen des Kantons Schaffhausen
vom 24. Mai 1928. L. über den Mädchenhandarbeitsunterricht, die Haushaltungskunde
und den Kochunterricht an den Elementar- und Realschulen des Kantons Schaffhausen
vom 2. März 1929.

L. für den Unterricht an den Realschulen des Kantons Schaffhausen vom 26. Mai
1928.

L. für die landwirtschaftüche Fortbüdungsschule vom 20. Oktober 1927. U.Pr.
für die aügemeinen obUgatorischen Fortbüdungsschulen vom 31. August 1933. V. über
die allgemeinen obUgatorischen Fortbüdungsschulen vom 19. November 1936. G. über
die berufliche Ausbüdung und das Lehrlingswesen vom 24. Mai 1943. V.V. des

Regierungsrates zum G. über die berufliche Ausbüdung vom 12. Februar 1947.
R. über die Ansteüungsfähigkeit der Arbeitslehrerinnen vom 7. April 1932. V. über

die Fähigkeitsprüfung der Elementarlehrer vom 19. Februar 1943. V. über die
Wählbarkeit der ReaUehrer vom i.Juü 1943.

D. des Großen Rates über die Organisation der Kantonsschule vom 31. Januar 193 8.
V. über den Eintritt in die Seminarabteüung der Kantonsschule vom 28. März 1940.
V. über die Durchfuhrung des schulärzthchen Dienstes an der Kantonsschule vom
24.J-UÜ 1941.

D. des Großen Rates über die Erteüung von Stipendien an Studierende der Hoch-
und Mittelschulen vom 20. Dezember 1943.

1. Die Kleinkindersehule

Die Kleinkinderschulen skd freiwillige Schöpfungen, deren Träger
Gemekden, Vereke oder Private skd. Der Staat subventioniert und
beaufsichtigt diese privaten Anstalten, wenn sie gewisse Bedmgungen
erfüUen. Emtritt von 2 % Jahren an. Klekes Schulgeld. Es werden in 26
Gemekden Kleinkkderschulen, die oft den Charakter von Kkderbewahr-
anstalten haben, geführt.

2. Die Elementarschule (Primarschule)

Eintrittsalter. Jedes Kkd, das mit dem 31. Dezember das 6. Altersjahr
zurückgelegt hat, ist auf Beginn des nächsten Schuljahres schulpflichtig.
Ek früherer Ektritt ist nicht gestattet.

Schuldauer: 8 voUe Schuljahre. Den Schulgemekden ist es gestattet,
im Sommer für das 7. und 8. Schuljahr Hübtagschulen einzurichten mit
Ekschränkungen der wöchentlichen Stundenzahl auf 18.

Das Schuljahr beginnt im Mai.
Der Handarbeitsunterricht der Mädchen ist obhgatorisch von der 3. Klasse an.

Der Haushaltungs- und Kochunterricht ist k den obern Klassen
obhgatorisch.
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Der Knabenhandarbeitsunterricht ist ebenfalls obligatorisches Fach von
der 4. Klasse an.

Spezial- und Förderklassen werden k zwei Gememden geführt; außerdem

existiert eke kantonale Erziehungsanstalt für bildungsfähige schwachsinnige

Kkder.
Lehrmittel und Schulmaterialien. Es besteht Unentgeltlichkeit der

Lehrmittel und Schulmaterialien an der Elementar- und Realschule zu Lasten
der Gememden. Das Übungsmaterial für den Mädchen- und
Knabenhandarbeitsunterricht wkd unentgeltlich abgegeben, soweit nicht
Gebrauchs- und Luxusgegenstände hergesteUt werden.

3. Die Realschule (Sekundärschule)

Die Realschulen des Kantons Schaffhausen skd Gemekdeanstalten,
deren Lehrkräfte aber vom Staate besoldet werden. Sie skd (insbesondere
durch Einführung des fakultativen Latekunterrichts und genügende
Berücksichtigung des Mathematikunterrichts) so zu organisieren, daß ihre
Schüler jeweüen k die entsprechende Klasse der Kantonsschule eintreten
können. Für die Errichtung eker Realschule muß ek anhaltender Besuch

von mmdestens 10 Schülern garantiert sek. Die Realschule schließt an
die 6. Klasse der Elementarschule an. Es ist den Gememden aber freigesteUt,
den Eintritt in die Realschule schon nach dem voUendeten 5. Schuljahr
erfolgen zu lassen, von welchem Recht die Gememden Neuhausen,
Schaffhausen und Stek am Rhein Gebrauch gemacht haben. Die Realschule
umfaßt drei obhgatorische Jahreskurse. Der Unterricht kann mit
Genehmigung des Erziehungsrates noch weiter ausgedehnt werden. (Die
Realschule Stek am Rhek und die Knabenrealschule Schaffhausen haben 4,
die Mädchenrealsehule Schaffhausen hat 5 Jahreskurse.) Der
Mädchenhandarbeitsunterricht ist an aUen Schulen und Klassen obhgatorisch.
Knabenhandarbeit. Beginn des Schuljahres im Frühjahr.

Die Realschulen skd gemischte Schulen, doch können sie mit
Bewüligung des Erziehungsrates nach Geschlechtern getrennt werden. Schulgeld

für Schüler deren Eltern oder Vormünder nicht im Kanton wohnen
oder deren Vermögen nicht im Kanton steuerpflichtig ist. Lehrmittel und
Schulmaterialien werden unentgeltlich abgegeben.

4. Die beruflichen Fortbildungsschulen

(Der Unterricht beschränkt sich auf die m der Verordnung I zum Bundesgesetz

über die berufliche Ausbüdung festgesetzten Pflichtstunden und
Fächer.)

a. Gewerbliche Berufsschulen. Ergänzung zur Berufslehre. Obhgatorium
für Lehrlinge und Lehrtochter während der ganzen Dauer der Lehrzeit.
Kantonale Lehrabschlußprüfung. GewerbUche Berufsschulen werden k
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drei Gemekden geführt. Die Firma der Eisen- und Stahlwerke Georg
Fischer Aktiengesellschaft unterhält eke eigene «Werkschule».

b. Kaufmännische Berufsschulen. Ergänzung zur Berufslehre. Obhgatorium

für Lehrlkge und Lehrtöchter während der ganzen Dauer der
Lehrzeit. Kantonale AbscUußprüfung. Träger der einzigen Handelsschule
ist der Kaufmännische Verek Schaffhausen. Neben den obligatorischen
Pflichtfächern -werden noch andere Kurse zur Weiterbüdung und
Vorbereitung auf Buchhalter- und Stenographenprüfungen durchgeführt.

5. Die allgemeinen, landwirtschaftlichen
und hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen

Schulzweck: Geistige Förderung vorab k der Muttersprache und k
der Vaterlandskunde, sowie Hebung der beruflichen Kenntnisse der
schulentlassenen Jugend.

Die allgemeinen Fortbildungsschulen für Jünglinge zerfaUen k: a. die
aUgemeinen Fortbüdungsschulen für Jünglinge in kdustrieUen Gegenden;
b. die landwktschaftlichen Fortbüdungsschulen k bäuerhchen Kreisen.
Sie skd obhgatorisch für aUe Jünghnge, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt

haben und das 19. noch nicht voUendet haben. Befreit von der
Schulpflicht ist, wer an andern Sehulanstalten eken gleichwertigen Unterricht

genießt. Die Fortbüdungsschule umfaßt 2Wintersemester mit minimü
6 Wochenstunden. Es steht den Gemekden frei, die Fortbüdungsschule
während des ganzen Jahres zu führen.

Die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen können von den Gemekden
obhgatorisch erklärt werden bis auf die Dauer von 2 Wkterhalbjahren
mit den gleichen Dispensbedkgungen, wie sie die Fortbüdungsschule für
Jünglinge kennt.

6. Die vollen Berufsschulen

a. Landwirtschaftliche

Die kantonale landwirtschaftliche Winterschule Charlottenfels
Neuhausen am Rheinfall

Zwei Wkterkurse. Aufnahme nach zurückgelegtem 17. Altersjahr.
Primär- oder Sekundarschulbüdung, Nachweis der ekjährigen praktischen
Betätigung k der Landwirtschaft für solche Schüler, die nicht in der
Landwktschaft aufwuchsen. Aufnahmeprüfung. In den 2. Kurs können nur
Schüler reifem Alters aufgenommen werden, die sich über den Besuch der
ersten Klasse eker schweizerischen landwirtschafthchen Schule oder über
eken genügenden anderweitigen Büdungsgang ausweisen können. Kek
Konvikt, die Schüler kehren allabendlich an ihre Wohnorte zurück. Kek
Schulgeld. Die Lehrbücher werden den Schülern kostenlos und leihweise
abgegeben. Stipendien. Abschlußprüfung. Abgangszeugnis.
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b. Hauswirtschaftliche

Die kantonale landwirtschaftliche Haushaltungsschule Charlottenfels
Neuhausen am Rheinfall

Mit der landwktschaftlichen Wkterschule verbunden. Kursdauer
5 Monate. Aufhahmealter: zurückgelegtes 18. Altersjahr. Primarschule
oder Sekundarschulbüdung. Internat und Externat. Beiträge an die Kosten
für unbemittelte Schülerinnen.

Die Mädchenrealsehule Schaffhausen

Sie trägt teüweise berufhchen Charakter, kdem sie ihre zwei obern
Klassen (4. und 5. Klasse) k eke handelswissenschafthche und eke
hauswirtschafthche zerlegt. Den Schülerinnen der 5. Klasse wkd ermöglicht,
sich ek Abgangsdiplom für eke der beiden Studienrichtungen zu erwerben.

Haushaltungsschule für schulentlassene Mädchen der Stadt Schaffhausen

Freiwilliger Jahreskurs im Anschluß an die erfiülte Schulpflicht zur
Vorbereitung für den praktischen Hausdienst.

c. Kaufmännische
Siehe Mädchenrealsehule sub b.

7. Die Lehrerbildungsanstalten

a. Elementarlehrer

Die Seminarabteilung der Kantonsschule

Die Elementarlehrer (Primarlehrer) erhalten ihre Ausbüdung an
der Seminarabteilung der Kantonsschule. 4 Jahreskurse. Anschluß an die
2. Klasse der realistischen Abteüung der Kantonsschule, Ektritt nach dem
erfüUten 15. Altersjahr. Aufnahmeprüfung. Bei ekem Übertritt k die
2. Klasse der Semkarabteilung wkd eke Eignimgspriifung durchgeführt.
Der Kandidat darfnicht mehr als 2 Jahre älter sein als die regulären Schüler,
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Erziehungsrates. Abschluß
Patentexamen. Schulgeld, Stipendien siehe sub 8 : Kantonsschule. Als eke
besondere Eigentümlichkeit der Lehrerausbüdung des Kantons Schaffhausen

ist das praktische Wanderjahr zu erwähnen, das im Schulgesetz
vorgeschrieben ist. Die Wahlfähigkeit k provisorischer oder definitiver
AnsteUung kann nur der Lehrer (oder die Lehrerin) vom Erziehungsrat
zuerkannt erhalten, der eke mindestens ekjährige praktische Tätigkeit
außerhalb der Schule und, wenn möghch, auch außerhüb der
Wohngemekde ausgeübt hat (sog. Rucksackartikel).
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b. Reallehrer

An Realschulen kann nur angesteUt werden, wer ek Elementarlehrer-

patent oder ek Maturitätszeugnis erworben, ek fünfsemestriges akademisches

Studium durchgemacht hat und im Besitze ekes vom Erziehungsrate
anerkannten Prüfungsausweises ist. Anerkannt werden m der Regel die an
eker schwekerischen Hochschule erworbenen Patente und Diplome.
Voraussetzung ist der Aufenthüt von drei bis sechs Monaten k fremdem
Sprachgebiet (Französisch, Englisch, Italienisch). Kandidaten mit dem
Maturitätsausweis haben überdies noch eke Sonderprüfung m Zeichnen,
Schreiben, Turnen und Skgen abzulegen. Die Wahlfähigkeit wkd nach
Absolvierung ekes vierwöchigen Lehrpraktikums an eker Realschule des

Kantons Schaffhausen unter der Leitung ekes amtierenden Lehrers auf
Antrag des Schulinspektorats erteüt. An Mädchenreüschulen können auch
Lehrerinnen angesteUt werden.

c. KantonsschuUehrer

Als Lehrer der Kantonsschule kann nur angesteUt werden, wer sich über
seke wissenschaftliche und praktische Befähigung zu diesem Amte
ausgewiesen hat (Mittelschiülehrerausbüdung an den Hochschulen).
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d. Arbeits-, Koch- und Haushaltungslehrerinnen
Der Unterricht k den weibhchen Arbeiten wkd von Arbeitslehrerinnen

erteüt, die sich über den Besitz der nötigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten
m pädagogischer und methodischer Hinsicht auszuweisen haben und
befähigt skd, Unterricht k der Hauswktschaft und im Kochen zu erteüen.
Die Ausbildung geschieht an den Arbeitslehrerinnensemkarien anderer
Kantone, insbesondere an der Frauenarbeitsschule St. GaUen.

8. Die Maturitätsschulen

Die Kantonsschule Schaffhausen

Die Kantonsschule steht beiden Geschlechtern offen.
Humanistisches Gymnasium mit 5-J4 Jahreskursen. Vorbereitung auf die

Universität. Maturitätsprüfung nach Typus A und B.

Realgymnasium mit 5% Jahreskursen. Vorbereitung auf die technische
Hochschule. Maturitätsprüfung nach Typus C.

Seminarabteilung siehe sub 7.
Die Klassen des humanistischen und realistischen Gymnasiums sowie die

1. und 2. Klasse der Seminarabteüung büden die untere, die übrigen Klassen
die obere Abteüung der Kantonsschule. Ektritt in die 1. Klasse nach dem
erfiülten 13. Altersjahr, anschließend an die 2. Realschulklasse. Aufnahmeprüfung

in aUen Abteüungen. Abschluß Maturitätsexamen. Schulgeld für
Schüler, deren Eltern nicht im Kanton wohnen oder deren Vermögen nicht
im Kanton steuerpflichtig ist. Schuljahrbeginn im Frühjahr.

Kanton Appenzell Außer-Rhoden

Gesetzliche Grundlagen

V. über das Schulwesen des Kantons AppenzeU A.Rh, vom 21. März 1935 (vom
Kantonsrat erlassen). L. fiir die Primarschulen vom 20. März 1911 (vom Regierungsrat
genehmigt). R. fiir die obUgatorischen Mädchenarbeitsschulen im Kanton AppenzeU
A.Rh, vom 3. Dezember 1936 (vom Kantonsrat erlassen). Weisungen für die Ausrichtung

von Beiträgen an die Anschauung allgemeiner Lehrmittel vom I. März 1945
(von der Landesschulkommission erlassen).

L. für die Sekundärschulen des Kantons AppenzeU A.-Rh. vom 25. Februar 1936
(vom Regierungsrat erlassen). B. der Landesschulkommission betreffend Interpretation

der Au&ahmebestimmungen Par. 15 der Schulverordnung vom 11. Oktober
1938 (betrifft Übertritt in die Sekundärschule aus einer weniger ausgebauten Primarschule).

V. über den beruflichen Unterricht im Kanton AppenzeU A.-Rh. vom 25. Januar
Ï934 (vom Kantonsrat erlassen). R. über die gewerbhche Berufsschule im Kanton
AppenzeU A.-Rh. vom 19. Juü 1934 (vom Regierungsrat erlassen). Revidierte
Bestimmungen der Verordnung über das Schulwesen des Kantons AppenzeU A.Rh, vom
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